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chadlosha tung 6e etwaigen Reſtitutionspflicht 8 Nicotinus
Wenn Nun Beichtvater twa Bedenken tragen möchte dieſer
Schadloshaltung zuzuſtimmen bitten vir ihn anzunehmen 14
ware der Chef des Hauſes Roſenzweig katholiſcher Chriſt und
egte ihm II der Beicht aufrichtig den Sachverhalt dar würde
und müßte der Beichtvater denſelben ni ur Reſtitution Zur voll
kommenen Schadloshaltung quoad damnum EMmergens 61 luerum
66884118 dem Nicotinus gegenüber verhalten? Dieſer ſtrengen Pflicht
de Hauſes Roſenzweig entſpricht das ebenſo ſtricte Recht des
Nicotinus und omit nimmt 2 IiM 0  6 der geheimen Schadlos—
haltung das was von Rechtswegen ein iſt

N. dennoch war, Wie unſer Fall liegt, dem Nicotinus auch
die ereits vollzogene Schadloshaltung nicht gutzuheißen, wenigſtens
nicht bedingungslos. Denn wenn auch alle übrigen Bedingungen
vorhanden ſind welche nach der einſtimmigen ehre der Theologen
zur Erlaubtheit der COmpensatio 04Cculta erforderli ſind
doch IM gegebenen 0  E ſehr wichtige nämlich Ut tertius inde
damnum batlatul Nicotinus iſt zum theilweiſen Erſatze ſeines
aden dadurch gekommen daß der Zahlmeiſter des Hau eS Roſen⸗

aus Verſehen ihm 3u viel Geld gegeben hat Nun muß aber
der Zahlmeiſter gewiß Rechenſchaft geben von ſeiner Verwaltung
und jedes ungerechtfertigte Deficit erſetzen dann erlangtaber Nicotinus
die thei

eiſe Befriedigung ſeines Rechtes nicht Qus dem Vermögen der
ihm verpflichteten irma ſondern zum Nachtheil des an dem ertrage
unbetheiligten Zahlmeiſters ESs mag allerdings ſein daß der Zahl
meiſter QOin die Caſſe ſcontrirt und das Defieit gewahr
Ird ohne deſſen Urſache aufzufinden dieſe abgängige Summe
irgendwo „Unterzubringen“ verſteht allein auch dann leidet 1 10
Schaden Schaden an einer cele da Qaum Iut Conscientia
Cérta dieſe Operation 1 den Rechnungsbüchern vornehmen ann

Nur I dem einzigen Falle wenn Nicotinus die Geſchäfts
ührung II dem Handlungshauſe ehr genal kennen und auf Grund
dieſer Kenntniß überzeugt ſein würde daß der Zahlmeiſter I gau
keine Gefahr geräth, irgend welchen Nachtheil 3 erleiden B
eil ihm die Firma unbedingtes Vertrauen en dann könnte
der Beichtvater die geſchehene Schadloshaltung gutheißen iſt
uns jedo ſehr zweifelhaft daß Niebtinus Eeine ſolche Kenntniß der
Verhältniſſe beſitze oder ich zu verſchaffen IM Stande ſei
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darf eL während des Noviziates nicht auf die farrereſigniren.)
Durch dieſes Verbot willh ihm die 4 die volle Freiheit zumAustritte Aus dem Orden ichern, als Noviz einen Ordens—

beruf M ſich wahrnehme.
Höchſtens dürfte ER nach dem vollendeten zehnten Monate de

Noviziatjahres, jedoch mit Erlaubniß 8 Biſchofe oder des
Generalvicars oder einer Perſönlichkeit, welche, Dte der Capitel⸗vicar Sede Vacante quasi episcopalem jurisdictionem hat, auf die
Pfarre reſigniren.

Dieſe Reſignation gilt aher auch dann venn Er ſpäterdie Profeß ablegt.?
2 Verläßt den Orden der Profeß, dann ühernimmt

EL wieder ſeine Pfarre
Wie verhält E ich mit den Einkünften der Pfarre?Der Pfarrvicar, den der Diöceſanbiſchof ernenn und demSSIITRRCT einen entſprechenden Gehalt anweist, legt hierüber Rechnung abWer bekommt den etwaigen Ueberſchuß?Der Pfarrer, ſofern EL auf die Pfarre zurückkehrt.Legt eu aber die Profeß ab, dann gehört dieſer Ueberſchuß,nach der allgemeinen Meinung, dem Kloſter des Neuprofeßen jedoiſt der berühmte Canoniſt Reiffenſtuel der Anſicht, eS olle dieſerErtrag von rein kirchlichen Einkünften 0 pias CaunSas oder für die

verwendet werden. Die Berückſichtigung verſchiedener mſtändedürfte ierbei empfehlenswerth ſein
Wann iſt eine ſolche Pfarrei erledigt?Sogleich nach der feierlichen Profeß des früheren Pfarrers.Weil aber ſeit Pius In jedem Männerkloſter nach dem

Noviziate während drei ahren einfache Gelübde abgelegtwerden, oder mancher Ordenscandidat n eine Congregation mit
beſtändig einfachen Gelübden eintritt, ⁰ glaubten einzelne Re 15
lehrer, daß innerhalb der Zeit der einfachen Gelübde eine

Pfarrei nich einem Andern verliehen werden könne. Die
Congregatio Coneilii entſchied jedoch ſchon am 23 (ν 1833,0daß ern Beneficiat, der zur eſidenzpflicht verhunden iſt, Im 0  6

E einer Congregation mit einfachen Gelübden ſich anſchließt, nachſeiner Profeß auf da Beneficium 110 hten ſolle; thut ELr dies

Bouix. 10E Jure Reégularium. Edit. II Tom GAD. VIIL
516 Trid CaD de Regularibus: Benéficium 4E Regularibus1 Nur die Novizen der Jeſuiten ind AONn dieſe Tridentiniſche Form nichtgebunden, 0 daß ſie ohne Erlaubniß des Biſchofes auf Eigenthum Uun Pfarreigiltig verzichten dürfen, obſchon dann die Hu Profeß nicht ſtattfindet. Dielöſter der Capueiner und der Minorum de Observantia

20 Congr. Conéeil. Pinerolens! 3 NOVDr 183
machen eine Ausnahme.
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nicht, dann fann ihm der Diöceſanbiſcho eine Zeit beſtimmen, iuner—
halb welcher EL die Reſignation einreichen muß, und nach Ablauf
dieſes Termins kann der Diöceſanbiſchof den Concurs für das
Beneficium oder die Pfarrei) ausſchreiben, und inen Andern amit
betrauen. nder verhält ES ſich nit einfachen Beneficien, die keine
Reſidenzpflicht auferlegen.

n3 10 N Karmeliten-Provincial.
III X etn utm Ehebruch Erzeugter

irregulär 2 Ein ſchon bejahrter Pfarrer kommt eines age
zur Beicht und bemerkt gleich anfangs dem Beichtvater: ich komme

V  hnen mit der Hoffnung, daß Sie viele Facultäten aben denn
brauche einen Beichtvater. Der Beichtvater erwiedert:

NunV  ch laube mehr Facultäten 3u beſitzen, als Sie brauchen.
erzählt der Beichtende: Als ich nach meiner Prieſterweihe nach Hauſekam, aren ſchon alle Anſtalten für die feierliche Primiz getroffen.Meine Mutter and ich ſchwer ran und als ich allein

threr Seite ſaß, eſtand ſie mir iInter vielen Thränen folgendes:Du biſt doch Prieſter geworden, was ich bisher nie für möglich
gehalten habe; denn, ich muß dir jetzt mein Herz öffnen, ich hattedas Unglück, mi einmal Iun Abweſenheit meines annes mit einem
anderen verſündigen und die Frucht dieſes Vergehens biſt du
Da Orte ich einmal, daß uneheliche Kinder keine Prieſter werden
dürfen, eßhalb ich auch ſtets für unmöglich hielt, daß du Aus
geweiht werden würdeſt Dieſes mütterliche Geſtändni war für michwie ein Donnerſchlag ud erfüllte mich mit dem bitterſten Schmerze,den aber vor der ranken Mutter verbergen ſuchte. Was war
zu thun? Die Primiz konnte nicht erſchoben werden; ich 0auch nicht den U Dispens einzureichen, daher feierte ichmeine Primiz als irregulär und Uhr fort, Meſſe leſen und die

Sacramente penden Später habe ich Avrliche Seelſorgeühernommen nd nun Sie, daß ich Nichtbeachtung der
Irregularität der Excommunication verfallen nd zur Uebernahmeeines Beneficiums Infähig geworden bin. Werden Sie miu helfenönnen

Der Beichtvater erwiederte: V  hnen iſt Cl zu elfen, ohnedaß beſondere Facultäten dazu erforderli In Sie aren 10 garUte irregulär. Wenn die Mutter un ihrer Einfalt das laubte, oiſt das einer Frau nicht verdenken; aber Sie hätten doch aus
dem canoniſchen E, das Sie ſtudiert aben, wiſſen können und
ollen, daß ſemand als illegitim geboren angeſehen wird, der
während des ehelichen Lebens geboren iſt Pater St 18, quem nuptiaedemonstrant. So lange das Gegentheil nicht echtlich bewieſen iſt,gilt ern ſolches Kind als ehelich Daher Sie nicht irregulär


